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Beschluss vom 22.11.2019 

(OVB 1/2020, S. 3) 

Die Bistums-KODA Speyer hat in ihrer Sitzung am 22. November 2019 folgende Beschlüsse 

gefasst: 

a)  In § 17 Absatz 4 TVöD-AT KODA-Fassung wird nach Satz 4 eingefügt: 

„5Wird einem Beschäftigten oder einer Beschäftigten auf seinen/ihren ausdrücklichen 

Wunsch eine Tätigkeit dauerhaft übertragen, die niedriger zu bewerten ist als die bisher 

ausgeübte Tätigkeit und erfolgt deswegen eine Abgruppierung, wird die Stufenlaufzeit in 

der bisherigen Entgeltgruppe voll angerechnet, mindestens aber in der Höhe, die der/die 

Beschäftigte vor seiner/ihrer Höhergruppierung erreicht hatte, soweit dem keine 

schwerwiegenden Gründe entgegenstehen.“ 

b) In die Vergütungsordnung für kirchliche Berufe in der Diözese Speyer wird Punkt II, 1 

wie folgt ergänzt: 

„Erfolgt eine Höhergruppierung eines Beschäftigten zwingend mit erfolgreichem 

Bestehen der zweiten Dienstprüfung, wird die bis zu diesem Stichtag erreichte 

Stufenlaufzeit in vollem Umfange angerechnet.“ 

 

 


